Piraten Magdeburg

Aufstellungs- und Gebietsversammlung der
PIRATEN Magdeburg

11. Marz 2014, 20 Uhr, Unitheke, Universitatsplatz 1, 39106 Magdeburg

Formales

Vorlaufige Tagesordnung Aufstellungsversammlung

1.BegriiBung, Organisatorisches

2.Wahl der Versammlungsamter

3.Hinweise des Versammlungsleiters, Zulassung von Presse, Gasten, Ton- und Filmaufnahmen
und evtl. Gastreden

4.Beschluss der Tages- und Geschaftsordnung

5.Aufruf zur Einreichung von Wahlvorschlagen

6.Vorstellung der Bewerber und ihrer Programme

7.Wahl der Kandidaten

8.Wahl einer Vertrauensperson und eines Stellvertreters

Vorlaufige Tagesordnung Gebietsversammlung

1.BegriiBung, Organisatorisches

2.Wahl der Versammlungsamter

3.Hinweise des Versammlungsleiters, Zulassung von Presse, Gasten, Ton- und Filmaufnahmen
und evtl. Gastreden

4.Beschluss der Tages- und Geschaftsordnung

5.Antrage an die Versammlung

6.Sonstiges



Piraten Magdeburg

Vorlaufige Geschaftsordnung

Uibernommen vom Landesparteitag des LV Sachsen-Anhalt 2013.3

. Allgemeines
§ 1 Befugnisse und Protokollfithrung

(1) Nimmt ein Pirat gar nicht oder nicht an der gesamten Versammlung teil, so entstehen hieraus keine riickwirkenden
Rechte; insbesondere ergibt sich daraus keine Rechtfertigung fiir eine Anfechtung von Wahlergebnissen oder
Beschlissen.

(2) Amter und Befugnisse der Versammlung enden mit dem Ende der Versammlung.
(3) Das Protokoll der Versammlung hat mindestens

1.alle gestellten Antrage im Wortlaut,

2.die Ergebnisse aller Abstimmungen uber die Antrage,
3.das Wahlprotokoll als Anlage, falls Wahlen stattfinden,
4.und jeden Wechsel des Versammlungsleiters

zu enthalten. Das Protokoll wird durch Unterschrift eines Versammlungsleiters, eines Wahlleiters und des am Ende der
Versammlung amtierenden Vorsitzenden oder dessen Stellvertreters bestatigt. Das Protokoll ist den Piraten (im Sinne
der Satzung) durch Veroffentlichung auf tiblichen Kommunikationswegen unverziiglich zuganglich zu machen.

§ 2 Akkreditierung

(1) Die Teilnehmer werden durch die vom Vorstand bestimmten Akkreditierungspiraten akkreditiert.

(2) Die Akkreditierungspiraten erstellen vor Beginn der Versammlung eine Anwesenheitsliste, kontrollieren die
Wahlberechtigung und teilen Stimmkarten aus. Dabei erhalt jeder stimmberechtigte Pirat eine oder mehrere
Stimmkarten und einen Stimmzettelblock. Ein Mitglied der Partei, welches erst nach Beginn der Versammlung
hinzustoBt, hat ebenfalls das Recht akkreditiert zu werden.

Il. Versammlungsamter

§ 3 Versammlungsamter

(1) Versammlungsamter sind das Amt des Versammlungsleiters, des Wahlleiters und des Protokollfiihrers sowie deren
jeweilige Stellvertreter.

8§ 4 Versammlungsleitung

(1) Die Versammlung wird durch mindestens einen Versammlungsleiter geleitet, der zu Beginn der Versammlung
gewahlt wird. Die Versammlung kann zudem einen oder mehrere stellvertretende Versammlungsleiter wahlen. Bis zur
Wahl des Versammlungsleiter fungiert der Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des Landesvorstandes als vorlaufiger
Versammlungsleiter, sofern nicht ein anderer Pirat mit dieser Aufgabe beauftragt ist.

(2) Der Versammlungsleitung obliegt die Einhaltung der Tagesordnung inkl. Zeitplan. Dazu teilt er Rederecht zu bzw.
entzieht es und legt die Redezeit fest, wobei eine angemessene inhaltliche wie personale Diskussion und Beteiligung
der einzelnen Piraten sichergestellt werden muss. Sind Gaste zugelassen, so kann die Versammlungsleitung diesen ein
Rederecht einraumen.

(3) Die Versammlungsleitung kiindigt Beginn und Ende von Sitzungsunterbrechungen sowie den Zeitpunkt der
Neuaufnahme der Versammlung nach einer Unterbrechung an.

(4) Die Versammlungsleitung kann Piraten dazu ernennen, ihn bei ihrer Arbeit zu unterstitzen. Diese sind der
Versammlung durch die Versammlungsleitung sofort bekannt zu machen.

(5) Die Versammlungsleitung nimmt wahrend der Versammlung Antrage entgegen, die er nach kurzer Priifung auf



Zulassigkeit und Dringlichkeit der Versammlung angemessen bekannt macht.

(6) Die Versammlungsleitung bzw. wenn zustandig die Wahlleitung, stellt die Ergebnisse von Wahlen und Abstimmungen
fest. Die Versammlungsleitung kann den Wahlleiter grundsatzlich fiir weitere Wahlen oder auch fiir bestimmte
einzelne Abstimmungen beauftragen, ihn bei der Feststellung von Abstimmungsergebnissen zu unterstiitzen.

(7) Werden mehrere Versammlungsleiter gewahlt, gelten die Regelungen entsprechend. Zu einer Zeit ist immer nur ein
gewahlter Versammlungsleiter tatig, ein Wechsel ist der Versammlung mitzuteilen. Ein Versammlungsleiter ist fur
seine Tatigkeit in der Zeit allein verantwortlich, in der er die Aufgaben als Versammlungsleiter tatsachlich
wahrnimmt.

§ 5 Wahlleitung

(1) Die Versammlung wahlt zur Durchfilhrung von Wahlen zu Amtern, die iiber das Ende der Versammlung hinaus
bestehen, mindestens einen Wahlleiter. Die Versammlung kann zudem einen oder mehrere stellvertretende Wahlleiter
wahlen. Diese dirfen nicht Kandidat fiir ein Amt sein, dessen Wahl sie durchzufiihren haben. Die Versammlungsleitung
kann sie beauftragen, ihn bei der Feststellung weiterer Wahl- oder Abstimmungsergebnisse zu unterstiitzen.

(2) Die Durchfiihrung umfasst

1.die Ankiindigung einer Wahl,

2.Hinweise auf die Modalitaten der Wahl,

3.die Eroffnung und die Beendigung der Wahl,

4.das Sicherstellen der Einhaltung der Wahlordnung und Satzung, insbesondere der geheimen Wahl,
5.das Entgegennehmen der Stimmergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen und deren Aufsummierung,
6.Feststellung der Anzahl abgegebener, der giiltigen, der ungiiltigen und der jeweils auf die Kandidaten
entfallenen Stimmen und der daraus resultierenden Wahl,

7.Frage an die gewihlten Kandidaten, ob diese jeweils ihre Amter antreten, und

8.Erstellung eines Wahlprotokolls.

(3) Zur Entgegennahme der Stimmzettel werden im oder in der Nahe des Wahlraumes Wahlurnen aufgestellt, denen je
zwei Wahlhelfer zugeordnet sind. Die Wahlhelfer beaufsichtigen die Abgabe der Stimmzettel, zahlen die Ergebnisse
aus und melden sie der Wahlleitung. Wahlhelfer diirfen nicht Kandidat flir ein Amt sein, dessen Wahl sie durchzufiihren
haben. Wahlhelfer stehen unter der Aufsicht der Wahlleitung und konnen auch von der Versammlung mit einfacher
Mehrheit abgelehnt werden.

(4) Die Wahlleitung fertigt ein Wahlprotokoll uber alle Wahlen der Versammlung an, das von ihm selbst und mindestens
zwei Wahlhelfern zu unterschreiben und somit zu bestatigen ist.

I1l. Abstimmungs- und Wahlordnung

§ 6 Grundlegende Regeln fir Wahlen und Abstimmungen

(1) Alle Abstimmungen und Wahlen finden grundsatzlich mit einfacher Mehrheit und offen statt, sofern nicht die
Satzung, diese GO oder ein Gesetz etwas anderes bestimmt. Die Wahlen der Vorstandsmitglieder und des
Schiedsgerichts sind geheim.

(2) Fiir offene Wahlen und Abstimmungen erhalt jeder Stimmberechtigte eine oder mehrere Stimmkarten. Bei
Abstimmungen werden Ja- und Nein-Stimmen und gegebenenfalls Enthaltungen durch Heben der Stimmkarte(n)
angezeigt. Enthaltungen werden nicht als Stimmabgabe gezahlt.

(3) Jeder Stimmberechtigte kann eine geheime Wahl oder Abstimmung beantragen. Die erforderliche Unterstiitzung
fir einen solchen Antrag ergibt sich aus den Bestimmungen fiir Wahlen (8 7) bzw. Abstimmungen (§ 8) dieser
Geschaftsordnung. Abweichend hiervon wird Uber Geschaftsordnungsantrage immer offen abgestimmt.

(4) Bei einer geheimen Wahl oder Abstimmung wird mit einem nummerierten Stimmzettel gewahlt bzw. abgestimmt.
Die Nummer des Stimmzettels wird durch die Wahlleitung bekannt gegeben. Die Wahlleitung erklart den Anwesenden,
wie die Stimmzettel auszufiillen sind.



(5) Das Ergebnis einer offenen Wahl oder Abstimmung wird von der Versammlungsleitung nach AugenmaB festgestellt
und mitgeteilt. Bei unklarem Mehrheitsverhaltnis oder auf Antrag der Versammlung erfolgt eine genaue Auszahlung.

(6) Wurden Stimmen ausgezahlt, z.B. bei einer geheimen Wahl oder Abstimmung, teilen die Versammlungsleitung bzw.
die Wahlleitung das Ergebnis nach Abschluss der Auszahlung der Versammlung mit. Dieses besteht aus der Anzahl der
auf jede mogliche Option entfallenen Stimmen, bei geheimen Wahlen und Abstimmungen auch aus der Anzahl der
abgegebenen Stimmzettel fiir diese Wahl oder Abstimmung und der Anzahl der ungiiltigen Stimmen und Enthaltungen.

(7) Alle Piraten, insbesondere jedoch die Versammlungsleitung und die Wahlhelfer, sind verpflichtet, Vorkommnisse,
welche die Rechtmaligkeit der Wahl oder Abstimmung in Frage stellen, sofort der Wahlleitung bekannt zu machen, der
unverziglich die Versammlung dariiber in Kenntnis zu setzen hat.

(8) Bei Unklarheit des Ergebnisses findet eine Wiederholung der Wahl oder Abstimmung statt. Um das sicherzustellen,
kann von der Versammlung eine Wiederholung beantragt werden.

(9) Die Wahlleitung kann akkreditierten Piraten, die sich auBerhalb des Sitzungssaales befinden, nach eigenem
Ermessen eine Beteiligung an den Wahlen und Abstimmungen des Parteitags ermoglichen.

IV. Wahlen

§ 7 Kandidaturen

(1) Fur die Wahlen kann sich jeder Pirat aufstellen lassen oder sich selber aufstellen, sofern dem nicht Gesetze oder
die Satzung entgegenstehen.

(2) Die Wahlleitung ruft vor der Wahl zur Kandidatenaufstellung auf und gibt den Kandidaten Zeit, sich zu melden.

(3) Vor der SchlieBung der Kandidatenaufstellung ist diese vom Wabhlleiter bekannt zu geben. Daraufhin ist ein letzter
Aufruf zu starten. Meldet sich innerhalb angemessener Zeit kein neuer Kandidat, so wird die Liste geschlossen.

(4) Wurde die Kandidatenliste geschlossen, so kann sich niemand mehr aufstellen lassen oder sich selber aufstellen.

§ 8 Wahlen

(1)Bei Wahlen ist eine einfache Mehrheit von mehr Ja- als Nein-Stimmen erforderlich. Enthaltungen von der
Stimmabgabe sind zulassig.

(2) Kandidieren mehrere Bewerber, so findet eine Akzeptanzwahl statt: Jeder Stimmberechtigte hat so viele Stimmen,
wie Kandidaten zur Auswahl stehen, darf fiir einen Kandidaten jedoch nicht mehr als eine Stimme abgeben.
Enthaltungen von der Stimmabgabe sind zulassig. Gewabhlt ist der Kandidat, welcher die meisten Ja-Stimmen und eine
einfache Mehrheit von mehr Ja- als Nein-Stimmen erhilt. Sind mehrere Amter gleicher Bezeichnung in einem
Wahlgang zu wihlen und haben mehr Kandidaten als freie Amter die notwendige Mehrheit erhalten, so sind die
Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Stimmenanteile gewihlt, bis die zu besetzende Zahl der Amter erreicht ist.

(3) Haben zwei oder mehrere Kandidaten fir ein zu besetzendes Amt exakt die gleiche (hochste) Stimmenanzahl, wird
unter diesen Kandidaten zum Zwecke der Stichwahl ein weiterer Wahlgang gemal §7 Absatz 2 durchgefiihrt, sofern
sich die Kandidaten nicht auf einen unmittelbaren Losentscheid einigen. Steht nach der Stichwahl immer noch kein
Sieger fest, so wird per Los entschieden.

(4) Sind mehrere Amter gleicher Bezeichnung in einem Wahlgang zu wihlen (z.B. Beisitzer oder Kassenpriifer), kann
dies in einem Wahlgang oder getrennt geschehen {GO-Antrag auf getrennte Wahl}.

(5) Werden getrennte Wahlgange durchgefiihrt, bestimmt die Wahlleitung die Abstimmungsreihenfolge. Die
Versammlung kann eine davon abweichende Reihenfolge bestimmen.

(6) Erhalt fur ein satzungsmaRig vorgesehenes Amt kein Kandidat ein ausreichendes Stimmenergebnis oder findet sich
zunachst kein Kandidat, so ist die Versammlung gehalten, so lange Kandidaten zu suchen, bis ein Bewerber die
erforderliche Mehrheit gefunden hat.



8§ 9 Wahlen zur Aufstellung der Liste zu Wahlen

(1) Ein Kandidat fiir die Liste gilt als gewahlt, sofern er die mehrheitliche Zustimmung erhalt.
(2) Die Rangfolge in der Liste wird anhand der Stimmenzahl festgelegt.

(3) Die Versammlung entscheidet uiber die maximale Anzahl der Stimmen, die pro Kandidat vergeben werden kann und
Uber die Gesamtzahl der maximal zu vergebenden Stimmen pro Wahler, die entweder exakt der Anzahl der Kandidaten
entsprechen muss, oder mindestens dem doppelten. Entscheidet die Versammlung, dass maximal eine Stimme pro
Kandidat vergeben werden darf oder dass die Maximalzahl der Stimmen gleich der Anzahl der Kandidaten ist, so muss
die Abstimmung uber den Listenplatz der Kandidaten in einem zweiten Wahlgang erfolgen.

(4) Zwischen Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl wird in einem weiteren Wahldurchgang eine Stichwahl
durchgefiihrt. Abweichend von Absatz 3 erhalt jeder Wahler eine Stimme, die er einem der Kandidaten geben kann.
Absatz 2 gilt entsprechend.

V. Antrage

§ 10 Abstimmungen uber Antrage

(1) Bei Abstimmungen iiber die Anderung der Satzung oder des Parteiprogramms entscheidet abweichend von §5 die
Zwei-Drittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

(2) Gibt es drei oder mehr Antrage, die sich gegenseitig ausschlieBen, so wird mittels Auswahl durch Zustimmung
(Akzeptanzverfahren) die Zahl der Antrage zunachst auf zwei reduziert. Dabei werde alle konkurrierenden Antrage zur
Abstimmung gestellt und nur die Zahl der Ja-Stimmen fir jeden Antrag gezahlt, wobei jeder Berechtigte beliebig
vielen Antragen zustimmen kann. Fur die zwei Antrage mit den hochsten Stimmanteilen gilt dann das Verfahren nach
Absatz 3. Bei Stimmengleichheit wird unter Ausschluss der sicher weiterkommenden und sicher auszuschlieenden
Antrage das Verfahren nach den Absatzen 2 oder 3 erneut angewandt, bei wiederholter Stimmengleichheit entscheidet
das Los.

(3) Gibt es zwei Antrage, die sich gegenseitig ausschlieBen, so wird zuvor in einer Stichwahl ermittelt, welcher Antrag
ausscheidet und welcher einzig zur Abstimmung stehen soll. “Ja”-Stimmen zahlen fir den ersten Antrag, “Nein”-
Stimmen fiir den zweiten Antrag. Der Antrag mit weniger Stimmen gilt als abgelehnt und scheidet aus. Bei
Stimmengleichheit wird die Abstimmung wiederholt, bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. Der
erfolgreiche Antrag steht dann zur Gesamtabstimmung nach Absatz 4.

(4) Steht nur ein Antrag zur Abstimmung oder ist durch die Verfahren nach den Absatzen 2 und 3 ein Antrag zur
Gesamtabstimmung ausgewahlt worden, so wird entsprechend § 5 dieser Geschaftsordnung abgestimmt. Bei dieser
Abstimmung missen die gegebenenfalls durch diese Geschaftsordnung, die Satzung oder ein Gesetz geforderten
Mehrheiten erreicht werden.

§ 11 Antrage an die Versammlung

(1) Antrage auf Anderung der Satzung oder des Programms sowie allgemeine, sonstige Antrige werden vom
Antragsteller in einer kompakten Antragsbegriindung vorgestellt. AnschlieBend folgt die Aussprache mit der
Versammlung. Die Reihenfolge der Wortbeitrage in der Aussprache wird von der Versammlungsleitung festgelegt.

(2) Zur Einhaltung der Tagesordnung kann die Versammlungsleitung die Zahl der Fragen begrenzen, die Liste der
Wortmeldungen schlieBen und Redezeiten begrenzen, nachdem darauf deutlich hingewiesen worden ist.

(3) Abgelehnte oder zuriickgezogene Programmantrage konnen auf Wunsch des Antragstellers sofort als Positionspapier
abgestimmt werden.

§ 12 Antrage zur Geschaftsordnung

(1) Jeder Pirat kann grundsatzlich jederzeit einen GO-Antrag stellen, allerdings darf er weder einen laufenden
Wortbeitrag noch eine eroffnete Wahl oder Abstimmung unterbrechen. Der Antrag kann schriftlich an die
Versammlungsleitung unter Angabe des Namens und der Uhrzeit oder muindlich an dem dafiir vorgesehenen
Saalmikrofon angezeigt werden. Der miindliche GO-Antrag ist grundsatzlich durch das Heben beider Hande



anzuzeigen. Die Wortmeldung zu einem GO-Antrag hat Vorrang vor anderen Wortmeldungen.

(2) Abweichend von Absatz (1) miissen die Geschiftsordnungsantrige “Antrag auf Anderung der Geschiftsordnung” und
“Antrag auf Anderung der Tagesordnung” immer schriftlich gestellt werden. Ist ein solcher Antrag gestellt, wird er von
der Versammlungsleitung spatestens mit Beendigung des aktuellen Tagesordnungspunktes behandelt.

(4) Wurde ein GO-Antrag gestellt, so kann jeder Pirat entsprechend Absatz (1) einen GO-Alternativantrag stellen.
Andere Antrage sind bis zum Beschluss iber den Antrag oder dessen Riickziehung nicht zulassig.

(5) Zu jedem Antrag darf zusatzlich zur Begriindung des Antragstellers je eine Gegen- und je eine Fiirrede gehalten
werden.

(6) Unterbleibt eine Gegenrede und wurde kein Alternativantrag gestellt, so ist der Antrag angenommen. Gibt es
mindestens eine (formelle) Gegenrede oder gibt es mindestens einen Alternativantrag, so wird Uiber den Antrag bzw.
die Antrage abgestimmt.

(7) Es sind nur die folgenden Antrage als Geschaftsordnungsantrage zulassig:

1.GO-Antrag auf Ablehnung eines Wahlhelfers

2.GO-Antrag auf geheime Abstimmung

3.GO-Antrag auf Wiederholung der Wahl oder der Abstimmung
4.GO-Antrag auf Auszahlung der Wahl oder der Abstimmung
5.GO-Antrag auf getrennte Wahlgange

6.GO-Antrag auf Anderung der Reihenfolge der Wahlginge
7.GO-Antrag auf Alternativantrag

8.GO-Antrag auf SchlieBung der Redeliste

9.GO-Antrag auf Wiedereroffnung der Redeliste

10.GO-Antrag auf Begrenzung der Redezeit

11.GO-Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes

12.GO-Antrag auf Unterbrechung der Sitzung

13.GO-Antrag auf Neuwahl des Versammlungs- oder des Wahlleiters
14.GO-Antrag auf Anderung der Geschiftsordnung (nur schriftlich)
15.GO-Antrag auf Anderung der Tagesordnung (nur schriftlich)

(8) Die Versammlungsteilnehmer sind aufgefordert, sich an die vorgegebenen Formulierungen fiir GO-Antrage zu
halten. Stellt ein Teilnehmer einen nicht zulassigen GO-Antrag oder einen GO-Antrag in einer nicht zulassigen Form,
kann ihm die Versammlungsleitung unverziiglich das Wort entziehen.

§ 13 Antrag auf SchlieBung der Redeliste

(1) Jeder Pirat kann einen Antrag auf SchlieBung der Rednerliste stellen.
(2) Wurde ein Antrag auf SchlieBung der Rednerliste angenommen, so mussen sich alle Redner unverzuglich melden.

(3) Jeder Pirat kann ein Antrag auf Wiedereroffnung der Rednerliste stellen. Dieser Antrag hebt bei Annahme das Ende
der Rednerliste auf.

§ 14 Antrag auf Anderung der Tagesordnung

(1) Eine Anderung der Tagesordnung kann sein

1.das Hinzufiigen eines Punktes,

2.das Entfernen eines Punktes,

3.das Heraustrennen eines Punktes aus einem anderen Punkt der Tagesordnung,
4.das Andern der Reihenfolge von Punkten.

(2) Antrige auf Anderung der Tagesordnung miissen schriftlich bei der Versammlungsleitung oder dem von ihm
beauftragten Piraten gestellt werden. Sie miissen samtliche zur Anderung vorgesehene Tagesordnungspunkte
enthalten. Bei Hinzufiigung, Verschiebung, Heraustrennung und der Anderung der Reihenfolge von



Tagesordnungspunkten miissen eindeutige Angaben enthalten sein, wann die betreffenden Antrage behandelt werden
sollen.

§ 15 Antrag auf Anderung der Geschéaftsordnung

(1) Ein Antrag auf Anderung der Geschiaftsordnung muss schriftlich bei der Versammlungsleitung oder dem von ihm
beauftragten Piraten gestellt werden. Der Antrag muss die Anderungen im Wortlaut enthalten.

§ 16 Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes

(1) Jeder Pirat hat das Recht, ein Meinungsbild einzufordern.

(2) Bei der Einholung eines Meinungsbildes muss der Antragsteller der Versammlung eine Frage stellen, die einzig mit
Ja oder Nein zu beantworten ist. Andere Meinungsbilder sind unzulassig und durch die Versammlungsleitung
abzuweisen.

(3) Die Abstimmung wird auch bei knappen Ergebnis nicht ausgezahlt. Im lbrigen richtet sich die Abstimmung nach § 9
Absatz 4 [Abstimmungen uber Antrage].

& 17 Antrag auf Begrenzung der Redezeit

(1) Der Antrag muss die gewiinschte maximale Dauer zukiinftiger Redebeitrage enthalten und die Angabe machen, wie
lange diese Beschrankung gelten soll (z.B. bis zur Beschlussfassung Uiber oder Vertagung des aktuellen Antrages).

(2) Eine Begrenzung der Redezeit auf weniger als 30 Sekunden ist unzulassig.

§ 18 Antrag auf Unterbrechung der Sitzung

(1) Der Antrag kann die Dauer der Unterbrechung beinhalten, muss aber nicht. Falls die Dauer nicht bestimmt ist,
obliegt es der Versammlungsleitung, die Dauer zu bestimmen.

§ 19 Antrag auf Neuwahl des Versammlungs- oder des Wahlleiters

(1) Die Versammlung kann an jedem Punkt einen Versammlungs- oder Wahlleiter aus dem Amt wahlen.

(2) Sollte jeweils nur ein Versammlungs- oder Wahlleiter am Beginn der Sitzung gewahlt worden sein, so fiihrt die
Abstimmung der Inhaber des librig gebliebenen Versammlungsamtes durch. In diesem Fall ist durch die Versammlung
sofort ein neuer Versammlungs- oder Wahlleiter zu wahlen.

§ 20 Automatisches Verfallen von Antragen

(1) Die auf dem Parteitag nicht behandelten Antrage sollen verfallen und missen erneut eingestellt werden.

§ 21 Giiltigkeitsdauer

(1) Diese Geschaftsordnung behalt ihre Giiltigkeit fiir folgende Parteitage, bis sie durch eine neue Geschaftsordnung
ersetzt wird.



Piraten Magdeburg

Antrage

1.Die Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg moge beschliessen:
*Antragstext: Im Kommunalwahlkampf 2014 unterstiitzen die PIRATEN Magdeburg in
den Wahlbereichen von Magdeburg, in den die PIRATEN keine eigenen Wahlvorschlage
stellen, die Kandidaten von "future! - Die junge Alternative".
*Antragssteller: / erarbeitet durch MaoAm

2.Die Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg moge beschliessen:
*Antragstext: Stellen die PIRATEN Magdeburg eigene Wahlvorschlage, soll mit "future! -
Die junge Alternative” Uber die Moglichkeiten einer Wahlvorschlagsverbindung im
Wahlgebiet Magdeburg gesprochen und bei Einigung eingegangen werden.
*Antragssteller: / erarbeitet durch MaoAm

3.Die Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg moge beschliessen:
*Antragstext: Die PIRATEN Magdeburg ernennen einen Verantwortlichen fir
Pressearbeit.
*Begriindung: Er soll die Pflege der ortlichen Pressekontakte vornehmen und die
Verbindung zur Landespresse halten. Gleichzeitig tritt er offentlich im Namen der
PIRATEN Magdeburg auf.
*Antragssteller: / erarbeitet durch MaoAm

4.Die Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg moge jetzt eine Aussprache uber die
Ausrichtung der Arbeit der Piraten Magdeburg durchfiihren.
*Begriindung: Wir sollten festhalten, was die PIRATEN Magdeburg eigentlich in MD
erreichen wollen? Wie wollen wir unsere Mitglieder aktivieren? Brauchen wir weitere
Beauftragte neben einer Pressebeauftragung?
*Antragssteller: / erarbeitet durch MaoAm

5.Die Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg moge folgendes Kommunalprogramm
beschlieRen:
*Antragssteller: / erarbeitet durch MaoAm

*Wortlaut nachste Seite:


https://wiki.piratenpartei.de/Benutzer:SBirre
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Piraten Magdeburg

KOMMUNALPROGRAMM DER PIRATEN MAGDEBURG
Dafiir stehen die PIRATEN Magdeburg

Wir mochten, dass den Einwohnern Magdeburgs ein selbstbestimmtes Leben ermaoglicht wird. Dazu
zahlen wir Zugang zu Wohnraum, Mobilitat, Infrastruktur, politischen Beteiligungsmoglichkeiten,
Bildung und Kultur. AuBerdem sollten sie ihre Arbeit uneingeschrankt ausiiben sowie sich in anderen
Lebensbereichen verwirklichen konnen.

Dabei gilt fiir uns der Grundsatz, dass jeder Mensch in der Stadt willkommen ist, und wir verfolgen
die Ziele:

*eine tolerante, offene, lebendige Stadt

*keine Videouberwachung im offentlichen Raum

«fahrscheinloser OPNV

equalitativ hochwertige, wohnortnahe und ausreichende Anzahl von Bildungs-, Freizeit- &

Betreuungseinrichtungen fiir alle Menschen

«die Grundversorgung an Infrastruktur (Energie, Wasser, Abwasser, StraBen,

Telekommunikation, Mullentsorgung) vollstandig in kommunaler Hand und private Initiativen

zur Erganzung selbiger zu fordern

*Wissensressourcen stehen allen Einwohnern der Stadt zur Verfiigung

«direkte Biirgerbeteiligung fordern durch
*Nutzung aktueller Technologien flir den niederschwelligen Zugang (Social Media etc.)
*Birgerhaushalte
*(online) Petitionen und Moglichkeiten einer Onlinekommunikation mit Stadtrat und
Verwaltung
«die zentrale Online-Veroffentlichung samtlicher Dokumente (z.B. Beschliisse,
Ausschreibungen, auch Archivmaterial) und Daten (Kartenmaterial) unter freien
Lizenzen und nach Moglichkeit in maschinenlesbarer Form zur weiteren Verarbeitung,
Ausnahmen sind bei personenbezogenen Daten begriindet moglich
snutzerfreundliche (durchsuchbare, filterbare) Aufbereitung der wichtigsten
Dokumente und Daten durch Behorden, um den Einwohnern politische Prozesse und
Informationen naher zu bringen

«alle Lebensbereiche unter dem Aspekt der Barrierefreiheit zu betrachten:
«der Zugang zu allen offentlichen Einrichtungen und Unterlagen der Stadt muss
barrierefrei sein und soll fiir alle Genehmigungen von Um- und Neubauten angestrebt
werden

*eine sinnvolle regionale Wirtschaftsforderung
sregelmaBige Uberpriifung aller kommunalen Subventionen, Zuschiisse und Vertrage
auf Zielerfillung als Entscheidungsgrundlage fur die Weiterforderung
«die PIRATEN Magdeburg lehnen eine OPP-Finanzierung (Offentlich-Private-
Partnerschaft) kommunaler Projekte grundsatzlich ab, da dies immer mit
Geheimvertragen und Nachteilen (u.a. finanziellen, standortbezogenen) auf
staatlicher Seite verbunden ist
*Verteilung der Forderung in verschiedene Wirtschaftsbereiche, keine Einzelforderung
von Unternehmen oder Branchen

sregionale Kulturforderung
*Forderung von Kunst, Kultur und Medien auch jenseits des Mainstreams
*Zugang zu Kunst, Kultur und Medien muss allen offenstehen - unabhangig von ihrer
finanziellen Leistungsfahigkeit



aktuelle Fragen:

*Magdeburg sucht ein viertes Asylbewerberheim
*Die PIRATEN Magdeburg fordern, Asylsuchenden in dezentral und individuell
zugewiesenen Wohnungen in der Stadt ein selbstbestimmtes Leben zu ermoglichen.
Eine Begleitung im Alltag und fir die Integration muss gewahrleistet werden.

*Ausbau Flugplatz
*Die PIRATEN Magdeburg lehnen den Ausbau des Flugplatz nach dem zur Zeit
diskutierten Konzept ab. Das bisherige Konzept sieht vor, dass nur
Geschaftsflugverkehr abgewickelt wird. Einen moglichen Ausbau fir den
Passagierflugverkehr mochten wir verhindern, da dies einen Ausbau beinhaltet, den
wir fur nicht rentabel und fiir die Magdeburger Bediirfnisse nicht notwendig erachten.

*Hochwasserschutz
*Die PIRATEN Magdeburg sehen im Hochziehen der Mauern an den Fliussen nicht die
einzige Losung. Wir fordern, dass auch in den Gremien des Hochwasserschutzes
Beschliisse gefasst werden, in denen wieder geniigend Uberflutungsflachen vorgesehen
werden.

*Der "Blaue Bock"
*Die PIRATEN Magdeburg fordern, dass die Stadt sich intensiv dafiir einsetzt, den
"Blauen Bock" in seiner jetzigen Form aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen,
entweder durch eine Nutzung, z.B. auch durch die Stadtverwaltung, oder aber durch
einen Abriss und der Gestaltung der Freiflache.

*Die Hyparschale
*Die PIRATEN Magdeburg setzen sich fur den Erhalt der Hyparschale ein und wiirden
eine Art Museumskomplex dort integrieren. Dort sollen das Technikmuseum, das
Zirkusmuseum und ein Medienmuseum ihr Zuhause finden.

*Freifunk
*Die PIRATEN Magdeburg unterstiitzen die Initiative, in der Stadt ein Freifunknetz zu
etablieren. Dies soll allen Einwohnern die Moglichkeit eroffnen, ein von kommerziellen
Diensteanbietern unabhangiges Netz zu nutzen. Dies beinhaltet auch den freien
Zugang zum Internet im Stadtgebiet. Zum Aufbau dieses freien Netzes werden WLAN-
Router genutzt, die von Bewohnern, offentlichen Einrichtungen oder Vereinen
freiwillig zur Verfiigung gestellt werden.

*Birgerbeteiligung
*Die PIRATEN Magdeburg fordern, dass der Stadtrat sich einer Kommunikation tiber
Onlinepetitionen und Plattformen wie abgeordnetenwatch.de offnet.

*Grunflachen
*Die PIRATEN setzen sich dafir ein, in der Stadtentwicklung Grinflachen und
unbebaute Flachen in ihrer Funktion fir die Stadtattraktivitat zu bericksichtigen.



	Aufstellungs- und Gebietsversammlung der PIRATEN Magdeburg
	Formales
	Vorläufige Tagesordnung Aufstellungsversammlung
	Vorläufige Tagesordnung Gebietsversammlung

	Vorläufige Geschäftsordnung
	I. Allgemeines
	§ 1 Befugnisse und Protokollführung

	§ 2 Akkreditierung
	II. Versammlungsämter
	§ 3 Versammlungsämter
	§ 4 Versammlungsleitung
	§ 5 Wahlleitung
	III. Abstimmungs- und Wahlordnung
	§ 6 Grundlegende Regeln für Wahlen und Abstimmungen
	IV. Wahlen
	§ 7 Kandidaturen
	§ 8 Wahlen
	§ 9 Wahlen zur Aufstellung der Liste zu Wahlen
	V. Anträge
	§ 10 Abstimmungen über Anträge
	§ 11 Anträge an die Versammlung
	§ 12 Anträge zur Geschäftsordnung
	§ 13 Antrag auf Schließung der Redeliste
	§ 14 Antrag auf Änderung der Tagesordnung
	§ 15 Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung
	§ 16 Antrag auf Einholung eines Meinungsbildes
	§ 17 Antrag auf Begrenzung der Redezeit
	§ 18 Antrag auf Unterbrechung der Sitzung
	§ 19 Antrag auf Neuwahl des Versammlungs- oder des Wahlleiters
	§ 20 Automatisches Verfallen von Anträgen
	§ 21 Gültigkeitsdauer

	Anträge
	KOMMUNALPROGRAMM DER PIRATEN MAGDEBURG



